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Preisblatt 

easyHome (Steuer-Normaltarif < 50'000 kWh) 
Gültig ab 1. Januar 2026 
 

Der Elektrizitätstarif „easyHome“ gilt für Kunden auf Niederspannungsebene mit einem jährlichen 

Verbrauch bis 50‘000 kWh. (Kategorie H1 – C2) sowie für Bauanschlüsse/ temporärer Energiebezug. 

 

Elektrizitätstarif 

Netznutzung + Messwesen + Energielieferung + Abgaben 

 

exkl. MwSt. 

 

inkl. MwSt. 

Wirkenergie Einheitstarif (ET) Rp. / kWh 35.43 38.30 

Messtarif Intelligent CHF/Monat  9.00 9.73 

Leistung CHF/kW/Monat 1.50 1.62 

Systemgebühr CHF/Monat 7.50 8.11 

 
 

davon Netznutzung 

„easyHome“ 

 

exkl. MwSt. 

 davon Energielieferung 

„easyHome“ 

 

exkl. MwSt. 

Wirkenergie ET Rp./kWh 12.10  Wirkenergie ET Rp./kWh 19.30 

Leistung CHF/kW/Mt. 1.50     

Systemgebühren CHF/Mt. 7.50     

       

davon Messwesen  exkl. MwSt.  Dienstleistungen für Bauanschlüsse          exkl. MwSt. 

Messtarif Intelligent CHF/Monat 9.00  Lieferung Netz-Anschlusskasten  

bis 100A 

 

CHF 300 

    Lieferung Netz-Anschlusskasten  

bis 100A inkl. Baustellensteckdose 

CHF 450 

Ohne SINA 

davon Abgaben  exkl. MwSt.  Lieferung Netz-Anschlusskasten  

über 100A bis 315 

 

CHF 450 

Abgaben an das 

Gemeinwesen 

 

Rp./kWh 

 

1.00 

    

Systemdienstleistungen 

swissgrid 

 

Rp./kWh 

 

0.27 

    

Stromreserve swissgrid Rp./kWh 0.41     

Solidarisierte Kosten 

swissgrid 

 

Rp./kWh 

 

0.05 

    

Netzzuschlag Rp./kWh 2.30     

 

 

Ablesung und Rechnungsstellung // Für Kunden im 

Normal-Tarif < 50'000 kWh erfolgt die Ablesung und 

Rechnungsstellung alle 3 Monate. 

 
 

Steuerung und Sperrung // Der Kunde kann auf die 

Steuerung und Sperrung der eigenen Lasten 

verzichten. Wer die Steuerung nicht wünscht, kann 

die Flexibilität weiterhin selbst nutzen – mit einem 

Zuschlag von 1.0 Rp./kWh auf den Arbeitspreis 

Netznutzung auf den bezogenen Strom. 

Verrechnung der Leistung // pro Monat, höchste 

Leistung während 15 aufeinanderfolgenden Minuten. 

 

 

 Ein allfälliger Wechsel des Kunden per 1. Januar 

des folgenden Kalenderjahrs ist dem 

Elektrizitätswerk Niederhelfenschwil vorgängig bis 

am 30. November schriftlich zu melden.  

(Wechsel nur per Ende Jahr möglich) 
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Preisblatt 

powerMedium (Steuer-Leistungstarif > 50'000 kWh - 100‘000 kWh) 
Gültig ab 1. Januar 2026 
 

Der Elektrizitätstarif „powerMedium“ gilt für Leistungskunden auf Niederspannungsebene mit einem 

jährlichen Verbrauch zwischen 50‘000 kWh und 100‘000 kWh. (Kategorie C3 – C4) 

 

Elektrizitätstarif 

Netznutzung + Messwesen + Energielieferung + Abgaben 

 

exkl. MwSt. 

 

inkl. MwSt. 

Wirkenergie Einheitstarif (ET) Rp. / kWh 30.83 33.33 

Messtarif Intelligent CHF/Monat  9.00 9.73 

Leistung CHF/kW/Monat 9.30 10.05 

Systemgebühren CHF/Monat 7.50 8.11 

 

 
davon Netznutzung 

„powerMedium“ 

 

exkl. MwSt. 

 davon Energielieferung 

„powerMedium“ 

 

exkl. MwSt. 

Wirkenergie ET Rp./kWh 8.60  Wirkenergie ET Rp./kWh 18.20 

Leistung CHF/kW/Mt. 9.30     

Systemgebühren CHF/Mt. 7.50     

       

davon Messwesen  exkl. MwSt.     

Messtarif Intelligent CHF/Monat 9.00     

       

davon Abgaben  exkl. MwSt.     

Abgaben an das 

Gemeinwesen 

 

Rp./kWh 

 

1.00 

    

Systemdienstleistungen 

swissgrid 

 

Rp./kWh 

 

0.27 

    

Stromreserve swissgrid Rp./kWh 0.41     

Solidarisierte Kosten 

swissgrid 

 

Rp./kWh 

 

0.05 

    

Netzzuschlag Rp./kWh 2.30     

 

 

Ablesung und Rechnungsstellung // Für Kunden im 

Leistungstarif > 50‘000 kWh – 100‘000 kWh erfolgt die 

Ablesung und Rechnungsstellung alle 3 Monate.  

Steuerung und Sperrung // Der Kunde kann auf die 

Steuerung und Sperrung der eigenen Lasten 

verzichten. Bei einem Verzicht gibt Ihnen das 

Elektrizitätswerk Niederhelfenschwil weitere 

Auskunft. 

Verrechnung der Leistung // pro Monat, höchste 

Leistung während 15 aufeinanderfolgenden Minuten 

zu Hochtarif-Zeiten (7.00 bis 19.00 Uhr). 
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Preisblatt 

powerHigh (Steuer-Leistungstarif > 100‘000 kWh) 
Gültig ab 1. Januar 2026 
 
Der Elektrizitätstarif „powerHigh“ gilt für Leistungskunden auf Niederspannungsebene mit einem 

jährlichen Verbrauch von mehr als 100‘000 kWh. (Kategorie C3 – C4) 

 

Elektrizitätstarif 

Netznutzung + Messwesen + Energielieferung + Abgaben 

 

exkl. MwSt. 

 

inkl. MwSt. 

Wirkenergie Einheitstarif (ET) Rp. / kWh 30.73 33.22 

Messtarif Intelligent CHF/Monat 9.00 9.73 

Leistung CHF/kW/Monat 9.30 10.05 

Systemgebühr CHF/Monat 7.50 8.11 

 

 
davon Netznutzung 

„powerHigh“ 

 

exkl. MwSt. 

 davon Energielieferung 

„powerHigh“ 

 

exkl. MwSt. 

Wirkenergie ET Rp./kWh 8.60  Wirkenergie ET Rp./kWh 18.10 

Leistung CHF/kW/Mt. 9.30     

Systemgebühr CHF/Mt. 7.50     

       

davon Messwesen  exkl. MwSt.     

Messtarif Intelligent CHF/Monat 9.00     

       

davon Abgaben  exkl. MwSt.     

Abgaben an das 

Gemeinwesen 

 

Rp./kWh 

 

1.00 

    

Systemdienstleistungen 

swissgrid 

 

Rp./kWh 

 

0.27 

    

Stromreserve swissgrid Rp./kWh 0.41     

Solidarisierte Kosten 

swissgrid 

 

Rp./kWh 

 

0.05 

    

Netzzuschlag Rp./kWh 2.30     

 

 

Ablesung und Rechnungsstellung // Die 

Zählerablesung und Rechnungsstellung für Kunden im 

Leistungstarif > 100‘000 kWh erfolgt monatlich.  

Steuerung und Sperrung // Der Kunde kann auf die 

Steuerung und Sperrung der eigenen Lasten 

verzichten. Bei einem Verzicht gibt Ihnen das 

Elektrizitätswerk Niederhelfenschwil weitere 

Auskunft. 

Verrechnung der Leistung // pro Monat, höchste 

Leistung während 15 aufeinanderfolgenden Minuten 

zu Hochtarif-Zeiten (7.00 bis 19.00 Uhr). 
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Preisblatt 

E-Ladestationen 
Gültig ab 1. Januar 2026 
 

Der Elektrizitätstarif „E-Ladestationen“ wird z. B. für Ladestationen in Tiefgaragen mit intelligenten 

Messsystemen angewendet. Der Preis ist auf die kurze Nutzungsdauer, den unregelmässigen Bezug, 

die Netzrückwirkungen (Leistung) und erneuerbare Energie zurückzuführen. 

 

Elektrizitätstarif 

Netznutzung + Messwesen + Energielieferung + Abgaben 

 

exkl. MwSt. 

 

inkl. MwSt. 

Wirkenergie Einheitstarif (ET) Rp. / kWh 35.43 38.30 

Messtarif Intelligent CHF/Monat  9.00 9.73 

Leistung CHF/kW/Monat 3.00 3.24 

Systemgebühr CHF/Monat 7.50 8.11 

 

 
davon Netznutzung exkl. MwSt.  davon Energielieferung exkl. MwSt. 

Wirkenergie ET Rp./kWh 12.10  Wirkenergie ET Rp./kWh 19.30 

Leistung CHF/kW/Mt. 3.00     

Systemgebühr CHF/Mt. 7.50     

       

davon Messwesen  exkl. MwSt.     

Messtarif Intelligent CHF/Monat 9.00     

       

davon Abgaben  exkl. MwSt.     

Abgaben an das 

Gemeinwesen 

 

Rp./kWh 

 

1.00 

    

Systemdienstleistungen 

swissgrid 

 

Rp./kWh 

 

0.27 

    

Stromreserve swissgrid Rp./kWh 0.41     

Solidarisierte Kosten 

swissgrid 

 

Rp./kWh 

 

0.05 

    

Netzzuschlag Rp./kWh 2.30     

 

 

Ablesung und Rechnungsstellung // Für Kunden im E-

Ladestationentarif erfolgt die Ablesung und 

Rechnungsstellung alle 3 Monate.  

 

 

Verrechnung der Leistung // pro Monat, höchste 

Leistung während 15 aufeinanderfolgenden Minuten. 

 

 

Ein allfälliger Wechsel des Kunden per 1. Januar 

des folgenden Kalenderjahrs ist dem 

Elektrizitätswerk Niederhelfenschwil vorgängig bis 

am 30. November schriftlich zu melden.  

(Wechsel nur per Ende Jahr möglich) 
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Preisblatt 

Allgemeine Informationen  

 
Netznutzung // Die Netznutzung beinhaltet sämtliche 

Kapital- und Betriebskosten für die Strominfrastruktur 

des Übertragungsnetzes. 

 
 

Netzzuschlag gemäss Artikel 35 EnG // Der Bund 

erhebt von den Netzbetreibern einen Zuschlag 

auf das Netznutzungsentgelt für das 

Übertragungsnetz und legt ihn in den 

Netzzuschlagsfond. 

 

Systemdienstleistungen swissgrid // Abgabe für die 

Gewährleistung des zuverlässigen Systembetriebs. 

(Netzregelung, Spannungshaltung, usw.) 

 

 Stromreserve swissgrid // Abgabe für die 

Regelung der Wasserkraftreserve zur Stärkung der 

Winterstromversorgung in der Schweiz. 

 

Mehrwertsteuer // Bei den Preisangaben „inkl. 

MwSt.“ handelt es sich um kaufmännisch gerundete 

Angaben unter Anwendung des zurzeit gültigen 

Mehrwertsteuersatzes von 8.1%. 

 

 Solidarisierte Kosten swissgrid // Zuschlag für 

Finanzierung von Netzverstärkungen und 

Überbrückungshilfen für die Stahl- und Aluindustrie 

Inkasso // Nach der 3. erfolglosen Mahnung wird 

der Inkassoprozess eingeleitet. Dabei wird der 

jeweilige Tarif um 50%, gerundet auf die nächsten  

5 Rp., zur Schuldentilgung angehoben. Die weiteren 

Inkassokosten sind im Reglement für die Abgabe 

elektrischer Energie festgehalten. 

  

 


